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Lieferadresse 

Firma   

Name   

Straße   

 EDV-Nummer  

PLZ, Ort   

Altstofftonnen 
 Derzeitiger Behälterstand (ALT)  Gewünschter Behälterstand (NEU) 
Fraktion Anzahl Tonnen je Größe Abfuhren pro Jahr   Anzahl Tonnen je Größe   Abfuhren pro Jahr   

Restmüll 
 120    13 26     120    13 26   

 240    13      240    13    

Datum, Unterschrift und Stempel: 

 

Firma  

Name  

PLZ, Ort  

Rechnungsadresse  

Straße  

UID-Nr.  

E-Mail  

Wichtige Informationen: 

Die Abfallsammelbehälter bleiben im Eigentum des GABL. 
 Bei der Rückgabe müssen die Behälter entleert und gereinigt 

sein, andernfalls werden Reinigungskosten gemäß geltender 
Tarifbestimmung verrechnet. 

Die Behälter müssen auf Eigengrund aufgestellt und am Ab-
fuhrtag bis spätestens 6.00 Uhr an der Grundstücksgrenze 
bereit gestellt werden. 

Nach der Abfuhr sind die entleerten Behälter so bald als mög-
lich wieder auf Eigengrund zurück zu stellen. 

Die Behälter dürfen nicht überfüllt werden, ebenso ist das 

Einstampfen oder Einschlämmen von Abfällen in die Behälter 
verboten. 

 Jede zweckentfremdete Verwendung der Behälter ist unter-
sagt. 

 Für Beschädigungen durch unsachgemäße Handhabung ist 
der Grundstückseigentümer verantwortlich (ausgenommen 
sind Beschädigungen im Rahmen der Müllabfuhr). 

Die geltenden Abfalltrennvorschriften sind unbedingt zu be-
achten. Informationen dazu können im Internet unter 
www.gabl.gv.at oder unter 02162/65556 angefordert werden. 

Der Antragsteller stimmt mit seiner/ihrer Unterschrift zu, 
dass seine persönlichen Daten, nämlich Titel, akadem. 
Grad., Name und Adresse, zum Zweck der Zustellung von 
Rechnungen und Mahnungen beim GABL verarbeitet  
werden. 
Diese Einwilligung kann jederzeit beim GABL widerrufen 
werden. Die Datenschutzerklärung kann unter 
www.gabl.gv.at eingesehen werden. 

Gemeindeverband 
 für Abfallbehandlung 

verpflichtende Restmülltonne  
für Betriebe 

Restmülltonne  
 

 Tonnenvolumen 
[Liter] 

Abfuhren 
pro Jahr  Gebühr [€] 

 120 13  115,84 
 120 26  231,66 
 240 13  221,66 

 Zuzüglich pro Haushalt 
ein Bereitstellungsanteil  49,50 

26 Abfuhren: nur in Bruck/L.,  
Götzendorf, Hainburg/D., Hof, Mannersdorf,  
Sommerein, Bad Deutsch Altenburg 

MAXIMALVOLUMEN: 3.120 L/Jahr 

Seuchenvorsorgeabgabe 
 

 
Tonnenvolumen 

[Liter] 
Abfuhren 
pro Jahr  Gebühr [€] 

 120 / 240 13  15,00 

Berechnung: Bis zu 3.500 Liter pro Jahr (Abfuhren 
mal Tonnenvolumen): 15 €.  


